
Berechnung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel 2026 bei 

Nichtvereinheitlichung der Elternbeiträge  

Bezug: Änderungsantrag der SPD-Rathausfraktion vom 03.07.2025 zu 

0513/2023/DS 

Der Antrag der Stadtverwaltung sieht vor, dass für gleiche Betreuungsleistungen 

gleiche Elternbeiträge erhoben werden. Das bedeutet: Der einheitliche 

Elternbeitrag wird auf die Ganztagsförderungsplätze angewendet, die den gleichen 

Betreuungsumfang anbieten (rechtsanspruchserfüllende Plätze und 

Schulkindbetreuungsplätze). Die Verträge der Betreuten Grundschule e.V. bleiben 

davon unberührt. Die Hortgruppenplätze sind über die Vorgaben des KiTaG und 

der Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung für die Kindertageseinrichtungen und 

die geförderte Kindertagespflege der Stadt Neumünster geregelt.  

Der Änderungsantrag der SPD Fraktion beinhaltet die Festlegung des 

Elternbeitrages für die neuen, rechtsanspruchserfüllenden Plätze entsprechend der 

gültigen Obergrenze des Landes. Die jetzigen bestehenden Verträge, unabhängig 

von der Betreuungsform, bleiben unverändert.  

Für den Änderungsantrag der SPD-Fraktion sind folgende finanzielle 

Auswirkungen zu erwarten:  

• Es sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 108.000,00 €/jährlich infolge 

eines erhöhten Verwaltungsaufwandes bei der Abrechnung 

unterschiedlicher Elternbeiträge (zusätzliche 3% der Personalkosten) zu 

erwarten. In den darauffolgenden zwei Jahren ist mit einer weiteren 

Kostensteigerung zu rechnen bis im Schuljahr 2029/2030 alle Altverträge 

ausgelaufen sind. 

• Die finanziellen Mindererträge bei den Trägern und somit städtischen 

Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 90.000,00 € für das Schuljahr 

2026/2027. Diese ergeben sich daraus, dass voraussichtlich 75% der 

belegten Betreuungsplätze Altverträge sind und bei diesen keine Anhebung 

des Elternbeitrages erfolgen würde. 

• Insgesamt ergeben sich daraus Mehrbelastungen für den städtischen 

Haushalt für das Schuljahr 2026/2027 von voraussichtlich 198.000,00 €. 

• Nicht berücksichtigt wurde der administrative Mehraufwand für die 

Stadtverwaltung bei der Bearbeitung der Anträge zur Sozialstaffel sowie der 

Bearbeitung und Prüfung der Verwendungsnachweise der Träger.  
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